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§ 157 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Wenn die geladenen Rechtsnachfolger oder einzelne derselben bei der Tagsatzung erscheinen und die Verp/ichtung,

in den Process einzutreten, bestreiten, hat das Gericht hierüber nach mündlicher Verhandlung zu entscheiden. Falls

das Gericht im Sinne einer Verp/ichtung zur Aufnahme des Verfahrens entscheidet, kann nach Verkündung dieser

Entscheidung in der nämlichen Tagsatzung nach Lage der Sache das Verfahren in der Hauptsache aufgenommen oder

fortgesetzt werden. Dies hat insbesondere zu gelten, wenn ein Recurs gegen den verkündeten Beschluss

voraussichtlich ohne Erfolg bleiben dürfte.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999
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